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01 00  00 Sachbezug  
 
01 01 00 Vorhabenbezogener Bebauungsplan des Marktes Bad Steben 

Nr. 44 Pflegewohnpark Bad Steben im Grundstücksbereich Markt 
Bad Steben, Grundbuch Amtsgericht Hof für Bad Steben, Blatt 
3439, Flurstücke 317, Gesamtgröße 13.648 m² 

 
01 02 00 Markt Bad Steben 
 
01 03 00 Landkreis Hof 
 

01 04 00 Angaben zur Kommune 

01 04 01 Allgemeine Angaben 

 
Der Markt Bad Steben liegt im Nordosten des Landkreises Hof, in 
einer Entfernung von etwa 20 Kilometern von der kreisfreien Stadt 
Hof. Der Markt besteht aus dem Hauptort Bad Steben, dem Kirchdorf 
Bobengrün, den Dörfern Carlsgrün, Christusgrün, Gerlas, Horwagen, 
Lochau, Obersteben und Thierbach, den Weilern Dürrnberg, Fichten, 
Schafhof und Untere Zeitelwaidt sowie den Einzeln Erlaburg, 
Krötenmühle, Mordlau, Oberzeitelwaidt, Schleeknock, Schöne 
Aussicht, Thierbacherhammer und Thierbachermühle. 

 
Das Gemeindegebiet umfasst 25,84 km2, der Markt hat mit Stand 
31.12.2019      3.398 Einwohner.  

 

01 04 02 Überörtliche Verkehrsanbindung 

 
Bad Steben ist mit eigenem Bahnhof an das Schienennetz für 
Personenverkehr der Deutschen Bahn angeschlossen; durch das 
Gemeindegebiet verläuft die Bahnlinie (5021) Hof - Bad Steben. 
Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr befinden sich in allen 
größeren Gemeindeteilen. 

 
Wichtigste Straßenverbindungen sind die Staatsstraße St 2196 von 
Thierbach über Bad Steben nach Lichtenberg und St 2198 von 
Förtschendorf (B 85) über Nordhalben, Geroldsgrün, Bad Steben, 
Berg und Tiefengrün nach Hirschberg. Weitere wichtige 
Verbindungen sind die Kreisstraßen HO 29 von Bad Steben nach 
Langenbach, HO 31 von Bad Steben über Steinbach nach 
Geroldsgrün und HO 32 von der St 2198 nach Bad Steben. 

 
Der nächste Verkehrsflughafen befindet sich in Hof-Pirk in etwa 
20 km Entfernung. 
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02 00 00 Grundlagen zum Aufstellungsbeschluss 
 
02 01 00 Baugesetzbuch (BauGB) § 12 
 
02 02 00 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 
02 03 00 Bayrische Bauordnung (BayBO),  
  Artikel 81 örtliche Bauvorschriften 
 
02 04 00 Aufstellungsbeschluss des Marktes Bad Steben vom 19.10.2020 
 
 
 

03 00 00 Vorhabenträger 
 
  Wohnpark Bayrisches Staatsbad Markt Bad Steben GmbH  
  Rombacher Hütte 10, 44795 Bochum, Tel. 0234 / 29 88 914,  
  E – Mail: kontakt@schmidt-unternehmensgruppe.de 
 
  Geschäftsführer Hans A. Schmidt 
 
 

04 00  00 Erläuterungsbericht 
 

Für den Grundstücksbereich des ehemaligen Freibadgeländes, 
Markt Bad Steben, Flurstücke 317, Gesamtgröße 13.648 m², hat der 
Marktgemeinderat des Bayrischen Staatsbades Markt Bad Steben 
beschlossen, dass Gelände als Pflegewohnpark mit Gebäuden in 
Atriumsbauweise zur Pflege und Betreuung Pflegebedürftiger 
auszugestalten. 
 
Das Landratsamt Hof hat im Rahmen einer Voruntersuchung, auf 
Grundlage der vorgegebenen Planungsüberlegung, gegen die 
beabsichtigte Bebauung keine Einwände erhoben. 
 
 

05 00 00 Aufstellungsbeschluss 
 
 Um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu lenken und zu 

leiten, beschloss der Marktgemeinderat Bad Steben die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die als 
Sondergebiet Pflege und Betreuung auszuweisende Fläche – 
Pflegewohnpark Bad Steben.  

 Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 317 sowie eine 
Teilfläche des Grundstückes 316 der Gemarkung Bad Steben. 
 
 
 



 6 

06 00 00 Ziele und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 

 
Für die beabsichtigte Ausbildung des Grundstücksbereiches, 
Grundbuch   Amtsgericht   Hof    für    Bad  Steben,  Blatt 3439,Flur-
stücke 317, Gesamtgröße 13.648 m², zum Nutzungszweck der 
Erstellung von Pflegewohnanlagen in Atriumsbauweise mit 
anbindender Geländeausbildung als Parkausbildung hat der 
Marktgemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplanes und die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, auf Grund-
lage des Baugesetzbuches (BauGB) § 12,  beschlossen.  
 
Im Flächennutzungsplan wird die Fläche der ehemaligen 
Freibadanlage, mit Durchführung des Änderungsverfahrens, als  
„Sondergebiet Pflege und Betreuung“ ausgewiesen. 
 

 Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 13.648 m² und 
 umfasst die Grundstücke Gemarkung Bad Steben, Flur - Nr. 317 
 und Teile des Flurstücks 316 (Seifenbach). 
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07 00 00 Begründung zu den Baunutzungswerten des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 

 
07 01 00 Festlegung der Gebietseinordnung  - SO (Pflege und Betreuung) - 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll mit 
einem Pflegewohnpark bebaut werden.  
Im Geltungsbereich sind ausschließlich Gebäude zur vollstationären 
Pflege und zur Betreuung von Personen zu erstellen. 
 
 

07 02 00 Festlegung der Geschossigkeit - zwingend 3-geschossig 
 
 Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 3-

geschossig zu überbauen. 
  
 Die 3-geschossige Bebauung berücksichtigt die Ausbildung der 

Gebäude des näheren Umfeldes (Reha-Zentrum Bad Steben der 
deutschen Rentenversicherung Bund, Klinik Franken) die im Bestand 
3-geschossig ausgewiesen sind. 

 
 
07 03 00 Festlegung der Grundflächenzahl (GRZ) - 0,4 - 
 
 Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist mit 

Gebäuden zur Pflege und Betreuung von Personen zu überbauen.  Der 
Außenbereich ist mit einer Parkanlage zu gestalten. Zur Vermeidung 
einer engen Bebauung werden die Baulinien und resultierend daraus 
die Grundflächenzahl, auf 0,4 festgelegt. 

 
 
07 04 00 Festlegung der Geschossflächenzahl (GFZ) - 1,2 - 
 
 Durch die Festlegung der Geschossigkeit von zwingend 3- geschossig 

(Punkt 07 02 00) ist die Geschossflächenzahl (GFZ) auf 1,2 festgelegt. 
 
 
07 05 00 Festlegung der geschlossenen Bauweise  -g- 
 
 Die Gebäudeanlagen des Pflegewohnparks sollen 90 (südlicher 

Baubereich) und 86 (nördlicher Baubereich) vollstationäre Pflegeplätze 
in 3-geschossiger Bauweise aufnehmen und werden in Atriumbau-
weise errichtet. 

 Durch die damit verbundenen Ausmaße der Gebäude ist die 
geschlossene Bauweise (Gebäudelängen in den Gebäudeachsen 
>50m) in den vorgabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen 
worden. 
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07 06 00 Festlegung der max. Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) 574,50 müNN 
 
 Gemäß der DIN 18040 müssen Gebäudeanlagen und damit verbunden 

Außenanlagen zur Pflege und Betreuung von Personen barrierefrei 
(behinderten – und rollstuhlgerecht) erstellt werden. 

 
 Ebenso muss gewährleistet werden, dass bei einem 100 – jährigem 

Hochwasser des den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes durchlaufenden Gewässers 3. Ordnung, Seifenbach, 
die Gebäudeanlagen hochwassersicher erstellt werden.  

 
 Zur Gewährleistung dieser Forderungen wird der Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch ein zu erstellendes 
Plateau in Höhe von ca. 574,00 müNN gestaltet. Durch diese 
Maßnahme werden die Forderungen der Barrierefreiheit der Gebäude 
sowie der Hochwasserschutz gewährleistet.   

  
 Durch Gutachten ist die Gewährung der vorstehenden Auflagen 

sicherzustellen. 
 
 
07 07 00 Festlegung der max. Traufhöhe (TH) 585,50 müNN 
 
 Die Gebäudeanlagen sind 3-geschossig (Punkt 06 02 00) zu erstellen.  
  
 Durch die Festlegung der maximalen Traufhöhe soll erreicht werden, 

dass das 2. Obergeschoss ein vorgesetztes Steildach erhält.  
 
 Die Festlegung gewährleistet, dass die Gebäudeanlagen optisch als 2-

geschossige Gebäude mit Dachgeschoss wahrgenommen werden. 
  
 
07 08 00 Festlegung der max. Firsthöhe (FH) 589,50 müNN 
 
 Durch die 3–geschossige Bauweise, der Begehbarkeit der Flachdach-

bereiche als Dachterrassen und den Überfahrten der Aufzugsanlagen 
ist eine Firsthöhe von maximal 589,50 müNN festgelegt.  

 
 
07 09 00 Festlegung der Dachformen Satteldach, Flachdach und Mansarden-

dach 
 
 Durch diese Festlegungen sind die Gestaltungsmöglichkeiten der 

Dachformen der Gebäudeanlagen in verschiedenen Variationen 
gewährleistet. 



 9 

 

08 00 00 Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 
  Landschaftspflege 

 
08 01 00 Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege 
 

08 01 01 Einwirkungen aus landwirtschaftlicher Nutzung 

 
Staub- und Ammoniakemissionen die bei der Bewirtschaftung der 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen bei fachlicher Nutzung 
hervorgerufen werden sind hinzunehmen.  
 
Möglicher Steinschlag aus der landwirtschaftlichen Nutzung ist an 
den Grenzen des Geltungsbereiches durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Grünanpflanzungen, Hecken) zu sichern 
 
Landwirtschaftliche Nutzflächen sind anbindend Hanglagen an den 
Grenzen des Geltungsbereiches durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Grünanpflanzungen, Hecken) zu sichern 

 
 
08 01 02 Landschafts- und Naturschutz 
 

Die Eingriffsregelung gemäß Baugesetzbuch (BauGB) § 1a Abs. 3 ist 
in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
Die Bilanzierung liegt der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan in der Anlage bei (Anlage 01) 
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09 00 00 Nachrichtliche Übernahmen 
 
09 01 00   Bodendenkmäler 
 

 Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befinden sich im Planungs-
 gebiet keine Bodendenkmäler.  
 
 Zu beachten: 
 

Deutsches Denkmalschutzgesetz (DSchG) Art. 8 Abs. 1:  
 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer eines Grundstücks, sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 
an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 
Deutsches Denkmalschutzgesetz (DSchG) Art. 8 Abs. 2: 
 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, 
wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
Die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen nach Art. 23 und 
24 des BayStrWG wurden nachrichtlich übernommen. 
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10 00 00 Umweltbericht 
 
10 01 00 Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben 
 

Der Größenbereich der zu planenden Flächen, Gemarkung Bad 
Steben, Flurstücke 317 beträgt 13.648 m². 

 
 
10 02 00 Beschreibung der Umwelt und Bevölkerung im Planbereich 
 
10 02 01 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile 
 

Die zu ändernden Flächenbereiche werden derzeit als Brachbereich, 
teilweise als Wiese, genutzt. 
Die Flächen sind an das örtliche Straßennetz angebunden (Berliner 
Straße, Reinickendorfer Straße) 

 
10 02 02 Beschreibung der künftigen Einwohnersituation 
 

Durch die Umsetzung des Pflegewohnparks Bad Steben werden 176 
Vollpflegeplätze entstehen. 
Die Bevölkerung wird um ca. 176 Bewohner erhöht, hinzu werden ca. 
60 Arbeitsplätze geschaffen. 

 
 
10 03 00 Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich von Umweltaus-

wirkungen 
 
10 03 01 Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung: 
 

Eine Bodenversiegelung erfolgt beschränkt in den Bereichen der 
Gebäudeanlagen und der Parkplätze. 
 
Durch den vorhandenen, mittig im Plangebiet verlaufenen Bachlauf 
(Seifenbach) kann, auf Grundlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis, 
aus anbindenden Bereichen Oberflächenwasser zur Ableitung 
aufgenommen werden.  
 
Das Niederschlagwasser der nicht versiegelten Flächen wird dem 
Seifenbach zugeleitet gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis des 
Landratsamtes Hof (Entwässerungskonzept siehe Anlage 4) 

 
10 04 00 Verkehrliche Maßnahmen 
 

 Das Verkehrsaufkommen erfolgt begrenzt durch die Betreibung des 
Pflegewohnparks durch dessen Bewohner, Angestellten und 
Besucher. 
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10 05 00 Schallschutzmaßnahmen 
 

 Schallschutzmaßnahmen sind durch den Pflegewohnpark nicht 
erforderlich. 

 
Bei den das Baugrundstück anbindenden Straßen handelt es sich 
einmal um eine Sackgasse (Berliner Straße) zum anderen um eine, 
teilweise den landwirtschaftlichen Verkehr anbindende Verbindungs-
straße (Reinickendorfer Straße). 
 
Anlässlich durchgeführter Ortstermine zur Erfassung des 
Straßenverkehrs konnten keine zu berücksichtigenden Belastungs-
werte ermittelt werden. 
 
Das Verkehrsaufkommen beschränkte sich auf den Anliegerverkehr 
von 6 Gebäuden anbindend der Berliner Straße im Bereich der 
Sackgasse. 
 
Mit der Erstellung der Pflegewohnanlage beschränkt sich der Verkehr 
auf den für Besucher und Personal angelegten Parkplatzbereich. 

 
 
 
10 06 00 Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen Konfliktvermeidung: 

 
 Gehölzbestand innerhalb des Geltungsbereiches soll so weit wie 

möglich erhalten bleiben bzw. durch Neuanpflanzungen ersetzt 
werden 

 
Südwestlich des Geltungsbereiches, entlang des Seifenbaches, sind 
Bruthabitate des Braunkehlchens.  
Es sind daher die Aktivitäten im südwestlichen Randbereich des 
Geltungsbereiches so abzustellen, dass keine negativen Effekte 
auftreten, die das Brutgeschehen stören oder das Bruthabitat 
gefährden. 
 
Weitere Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem 
 Landkreis Hof, Untere Naturschutzbehörde, festgelegt. 
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10 07 00 Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen 
 
 
10 07 01 Mensch 
 
  Geringe Auswirkungen 
 

Das Plangebiet grenzt an die bestehende Bebauung des Marktes 
Steben an.  
Der Grundstücksbereich selbst weist keine Bebauung aus.  
Die Auswirkungen der Geräuschbelastungen für das Gebäude 
beschränken sich auf den geringfügigen Anliegerverkehr von 4 
Wohnhäusern im Bereich der Berliner Straße sowie die 
Gebäudeeigenanfahrten durch Besucher und Personal. 
Die überwiegend landschaftlich geprägten, dem Plangebiet 
angrenzenden Flächen, können als landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Süden) und für die Anwohner zur Erholungsnutzung (Osten) 
eingestuft werden. 
Für die Durchführung des Planvorhabens sind die Möglichkeiten zur 
Erholungsnutzung aus dem anbindenden Umfeld positiv zu 
berücksichtigen 

 
 

10 07 02 Tiere, Pflanzen 
 
  Geringe Auswirkungen 

 
Die Fläche wurde vormals als Freibad genutzt.   
 
Unter der Begriffsfassung natürliche Vegetation können für das 
Untersuchungsgebiet nur bedingt Randbereiche genannt werden. Die 
bestehende Randvegetation ist dem Bauvorhaben anzupassen und 
wird im Rahmen der Baumaßnahme ergänzt. 
 
Südwestlich des Geltungsbereiches sind Bruthabitate des 
Braunkehlchens.  
Die Aktivitäten im südwestlichen Randbereich des Geltungs-
bereiches sind so zu planen, dass keine negativen Effekte auftreten, 
die das Brutgeschehen stören oder das Bruthabitat gefährden. 
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10 07 03 Boden 
 
  Geringe Auswirkung 
 

Zur Beurteilung der Bodenverhältnisse wurde für das beabsichtigte 
Plangebiet ein aktuelles Bodengutachten erstellt (siehe Anlage 02) 
 
Unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzung der Grundstücks-
flächen für den Untersuchungsbereich ergeben sich keine 
Anhaltspunkte aus denen sich Rückschlüsse für eine Altlasten-
verdachtsfläche ergeben. Im Altlastenkataster des Landratsamtes 
Hof sind keine Altlastenverdachtsflächen eingetragen. 
  

10 07 04 Wasser 
 

  Keine Auswirkungen 
 

Der Grundstücksbereich für das Plangebiet wird etwa mittig durch 
einen Bachlauf (Seifenbach) von Südwesten nach Nordosten 
durchzogen.  

 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurde das Überschwemmungs-
gebiet des Seifenbaches für ein 100-jähriges Hochwasserereignisses 
hydraulisch ermittelt und im Rahmen eines genehmigten 
Ausbauverfahrens gegenüber der beabsichtigten Baumaßnahme zur 
Vermeidung von Schäden festgelegt und gesichert. 
(Anlage 03 Genehmigung zum Gewässerausbau des Landratsamtes 
Hof vom 07.07.2022) 
 

10 07 05 Klima, Luft 
 

  Keine Auswirkungen 
 
Durch die mit der Parkausbildung des Bebauungsgebietes 
ergänzende Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern wird 
kleinräumlich die Voraussetzung für ein Frischluftquellgebiet erhöht. 
 

10 07 06 Landschaft 
 
geringe Auswirkungen 

 
Das Landschaftsbild ist dörflichem Charakter zuzuordnen mit 
anbindenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. Prägende 
Solitärerscheinungen sind nicht vorhanden. Die Ortslage bindet sich 
harmonisch in die Landschaft ein. Durch den beabsichtigten 
Pflegewohnpark im Plangebiet wird das Gesamtbild im 
landwirtschaftlichen Raum nicht gestört.  
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10 07 07 Kultur- und Sachgüter 
 
  keine Auswirkung 
 

Das zu beurteilende Plangebiet weist keine schützenswürdigen 
Kulturgüter auf. Bodendenkmäler oder archäologisch zu 
berücksichtigende Bereiche sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
 

10 07 08 Wechselwirkungen 
 

Wechselwirkungen aus den vorstehend genannten Punkten oder 
andere Beeinträchtigungen sind für das Plangebiet nicht gegeben. 

 
 
 
10 08 00  Zusammenfassung 
 
 
10 08 01  Schutzgut Mensch 

 
Durch das Vorhaben entsteht durch die Bewohner, Besucher und 
Angestellten des Pflegewohnparks durch Fahrzeugnutzung ein 
geringer Geräuschpegel unterhalb zulässiger Höchstwerte. 

 
Die beabsichtigte Bebauung im Planbereich fügt sich an die 
bestehende Bebauung an.  
Die im Gestaltungsplan aufgenommene Grünzone (Parkausbildung) 
ist für den zu erstellenden Pflegewohnpark und die anbindende 
bestehende Bebauung eine Nutzungsbereicherung. Für den zu 
erstellenden Pflegewohnpark und die vorhandenen Wohn- und 
Klinikgebiete ergeben sich mit der Projektumsetzung positive 
Anbindungen. 
 
Die Uferbereiche des durch den Geltungsbereich verlaufenden 
Bachlaufes (Seifenbach) werden zum Schutz der Bewohner durch 
ausreichende Maßnahmen (z.B. intensive Begrünung, Hecken etc.) 
gesichert. 
 
Landwirtschaftliche Nutzung in Hanglage ist an den Grenzen des 
Geltungsbereiches durch geeignete Maßnahmen gegen Erdrutsche 
(z.B. Grünanpflanzungen, Hecken etc.) zu sichern. 
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10 08 02 Schutzgut Tiere und Pflanzen: 
 

Das Planungsgebiet umfasst eine ehemalige Freibadanlage.  
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind nicht direkt betroffen. Der 
Planungsraum sowie das weitere Umfeld werden durch 
Wohngebäude, Klinikgebäude, landwirtschaftliche Nutzung und 
Verkehrswege geprägt.  
 
Das südwestlich des Geltungsbereiches vorhandene Bruthabitat des 
Braunkehlchens wird so im Geltungsbereich gestaltet, dass 
Aktivitäten im südwestlichen Randbereich des Geltungsbereiches 
keine negativen Effekte die das Brutgeschehen stören oder das 
Bruthabitat gefährden auftreten. 
 
Die aktuelle Lebensraumfunktion ist durch die Ackernutzung und die 
Wohn- und Kliniknutzung gering.  
Mit dem geplanten Pflegewohnpark sind keine Beeinträchtigungen 
des Lebensraumpotentials verbunden. 
 
 

10 08 03 Schutzgut Boden: 
 

Die Beeinträchtigungen der Bodenverhältnisse beschränken sich auf 
die Bereiche zur Ausbildung der überbauten Flächen und  der Wege. 
Eine Qualitätsminderung der anstehenden Böden ist mit der 
Durchführung der Maßnahme nicht gegeben.  
Bodenverunreinigungen entstehen durch die Baumaßnahmen nicht. 

 
 

10 08 04 Schutzgut Wasser 
 

Die Entwässerung des zu bildenden Baugebietes erfolgt im 
Trennsystem mit Anschluss an die öffentliche Kanalisation des 
Marktes Bad Steben. 
Im Gesuch zur Entwässerungsgenehmigung der zu erstellenden 
Baumaßnahmen werden die durchzuführenden Maßnahmen zur 
Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers ausgewiesen. 
Durch den vorhandenen mittig im Plangebiet verlaufenen Bachlauf 
(Seifenbach) kann, auf Grundlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis, 
aus anbindenden Bereichen Oberflächenwasser zur Ableitung 
aufgenommen werden.  
(Anlage 03 Festsetzungen zum Gewässerausbau) 
Der Grundwasserspiegel wird durch die Durchführung der 
Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. 
 
Die Uferbereiche des Seifenbachs sind gemäß Gewässerausbau so 
zu gestalten, dass eine Überschwemmung des Grundstückes 
ausgeschlossen ist 

 (Anlage 03 Festsetzungen zum Gewässerausbau) 



 17 

 
10 08 05 Schutzgut Klima / Luft 
 

Mit der Durchführung des Pflegewohnparks entsteht eine teilweise 
Versiegelung der Geländeoberfläche. Die versiegelten Flächen 
(Dach-, Parkplatz- und Wegeflächen) verhalten sich zu den 
Bodenflächen unterschiedlich wärmeausstrahlend. Bedingt dadurch 
werden sich lokalbezogen veränderte Kleinstklimazonen mit geringen 
Temperaturunterschieden ergeben. 
Für die in der Planung ausgewiesene Bebauung ist unter 
Berücksichtigung der Ausbildung der parkähnlichen Grünzonen eine 
Umweltauswirkung auf Klima und Luft positiv einzustufen. 

 
 

10 08 06 Schutzgut Landschaft 
 

Eine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch 
den Pflegewohnpark nicht gegeben.  

 
 

10 08 07 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

In dem beabsichtigten Bebauungsgebiet befinden sich keine Kultur- 
und Sachgüter.  
 
 

10 08 08 Wechselwirkungen 
 
Wechselwirkungen aus den vorstehend genannten Punkten oder 
andere Beeinträchtigungen sind für das Plangebiet nicht gegeben. 
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11 00 00  Quartierskonzept 
 

Ein Quartierskonzept ist nicht erforderlich. 
 

Die Pflegewohnanlage bindet sich in das Ortsgefüge des Marktes 
Bad Steben schlüssig ein.  

 
Berücksichtigend, dass es sich bei dem Pflegewohnpark 
ausschließlich um eine Einrichtung zur Pflege und Betreuung von 
Personen handelt, sind die Gebäudeanlagen als Atriumanlagen 
geplant.  

 
Unabhängig von Witterungseinflüssen bilden die Atrien großflächig 
Bewegungsmöglichkeiten zur Kommunikation und Beschäftigung 
sowie für Veranstaltungen. 
 
Schwergewichtig ist mit der ausgewiesenen Bauweise 
berücksichtigt, dass Alleinseinsituationen, beschränkt auf das 
Pflegeappartement, vermieden werden können. 
 
Die Pflege- und Betreuungsanbindung ist durch den 
Einrichtungsträger, mit Einhaltung der gesetzlichen Auflagen, 
gewährleistet. 
 
Die Außenanlagen der Gebäudeanlagen sind parkähnlich 
ausgebildet. Laufwege und Ruheplätze mit Sitzbänken bilden in 
Verbindung mit den Atriumbereichen ein wohnwertsteigerndes 
Lebensumfeld. 
 
Anbindend sind kurzwegig die öffentlichen Einrichtungen und der 
Kurpark Bad Steben erreichbar. 
 
Der Kurpark mit den vorhandenen Einrichtungen und seinem Netz 
an Ruhebänken ist fußläufig ca. 500 m entfernt.  
Der öffentliche Nahverkehr (Bahnhof) und der Ortskern Bad Steben 
mit seinen Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 1,0 km vom 
Grundstücksbereich entfernt. 
 
Der Markt Bad Steben unterhält einen Bürgerbus mit einem 
Streckennetz innerhalb des Gemeindegebietes. Die Haltestelle des 
Bürgerbusses ist an der Therme Bad Steben in ca. 350 m 
Entfernung.  
 
Arztpraxen sind fußläufig in ca. 400 m Entfernung erreichbar. 
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12 00 00    Abfallrecht / Altlasten 
 

Auf den Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Boden-
belastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im 
Baugenehmigungsverfahren vom 26.09.2021 wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 12 des bayerischen Naturschutzgesetzes haben u.a. die 
Gemeinden ihre Erkenntnisse über ihre Besorgnis einer schädlichen 
Bodenveränderung sowie Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, der Kreisver-
waltungsbehörde mitzuteilen. 
 
In der bayerischen Bodenschutz – Verwaltungsverordnung ist 
geregelt, dass sich die Pflichten des Bodenschutzrechts zur 
Gefahrenabwehr und zur Vorsorge nicht unmittelbar an die 
Gemeinde als Träger der Bauleitplanung richten. Die Vorschriften 
des Bodenschutzrechtes enthalten jedoch Vorgaben für die 
Bewertung von Bodenbelastungen, die die Gemeinde bei der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen haben. 
 
Bei der Erfüllung der boden- und altlastenbezogenen Pflichten zur 
Gefahrenabwehr ist das konkrete Schutzbedürfnis maßgeblich, das 
sich aus der jeweiligen planungsrechtlich zulässigen Nutzung und 
damit auch aus den Festsetzungen eines Bebauungsplanes ergibt 

 
 
13 00 00  Entwässerungskonzept, wasserrechtliche Erlaubnis 

 
Die Entwässerung des Geltungsbereiches und der zu erstellenden 
Gebäudeanlagen sind im Trennsystem geplant. 
 
Das anfallende Schmutzwasser der Gebäudeanlagen wird der 
vorhandenen Kanalisation in der Berliner Straße eingeleitet. Der 
vorhandene Schmutzwasserkanal ist in der Dimensionierung durch 
den Markt Bad Steben geprüft worden. Das durch die 
Gebäudeanlagen anfallende Schmutzwasser kann durch die 
vorhandene Kanalisation in der Berliner Straße aufgenommen 
werden. 
 
Das Niederschlagwasser der nicht versiegelten Flächen wird dem 
Seifenbach zugeleitet. Die wasserrechtliche Erlaubnis des Land-
ratsamtes Hof wird im Rahmen der Baugenehmigungen 
(Entwässerungsgesuch) beantragt. 
 
(siehe Anlage 4) 
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14 00 00 Feuerwehrzufahrten, Hydranten 
 

Im südlichen Bereich des Geltungsbereiches ist zur gesicherten 
Brandbekämpfung eine Feuerwehrzufahrt anzulegen. 
(Anlage 10 vorhabenbezogener Bebauungsplan). 
 
Durch Hydranten im öffentlichen Wassernetz ist gewährleistet, 
dass pro Minute 1.600 l Löschwasser auf die Dauer von 2 
Stunden für Feuerwehreinsätze zur Verfügung steht. 
(Anlage 05 Bescheinigung Löschwassersicherung) 
 
Die Hydranten sind an der Trinkwasserleitung in der Berliner 
Straße angeschlossen. Des Weiteren ist in einem Abstand von 
ca. 350 m der Seifenteich vorhanden, der als zusätzlicher 
Löschwasserteich genutzt werden kann.  
 
 

15 00 00 Trinkwasserbedarf der Gebäudeanlagen 
 

Die Gebäudeanlagen im Geltungsbereich werden durch die 
vorhandene Trinkwasserleitung in der Berliner Straße versorgt. 
Die Dimensionierung der Trinkwasserleitung ist vom Markt Bad 
Steben geprüft worden. Das durch die Gebäudeanlagen 
verbrauchte Trinkwasser kann durch die vorhandene 
Trinkwasserleitung in der Berliner Straße zur Verfügung gestellt 
werden  
(Anlage 06 Bescheinigung Trinkwasser) 
 

 

16 00 00 Überschwemmungsgebiet 
 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist das Überschwemmungsgebiet 
des Seifenbaches im Bereich des Geltungsbereiches für ein 100-
jähriges Hochwasserereignisses hydraulisch ermittelt. 
 
Im Ergebnis der Ermittlung sind die Uferbereiche des Seifenbaches 
mit einem Rückstaubecken so zu gestalten, dass eine 
Überschwemmung des Geltungsbereiches sowie eine 
Verschlechterung der Grundstücke durch eine Überschwemmung die 
oberhalb und unterhalb des Geltungs-bereiches liegen, 
ausgeschlossen ist. (Anlage 03 Festsetzung zum Gewässerausbau) 
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17 00 00 Ausgleichsmaßnahmen 
 

Als Ausgleichsmaßnahme für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ist der Seifenbach im Geltungsbereich zu renaturalisieren. 
 
Der Umfang der Ausgleichsmaßnahme ist in den Festsetzungen zum 
Gewässerausbau ausgewiesen. 
 
Gesonderte Ausgleichsflächen sind danach nicht erforderlich. 
(Anlage 03 Festsetzung zum Gewässerausbau) 

 
 

 

18 00 00 Ergänzung zum städtebaulichem Entwicklungskonzept des   
Marktes Bad Steben aus August 2019 

 
Durch die neue Ausgestaltung eines Freibades im Bereich neben der 
Therme Bad Steben ist die Freibadanlage im Bereich Berliner Straße 
/ Reinickendorfer Straße aufgehoben und rückgebaut worden. 
 
Mit der Freimachung des Geländes beabsichtigte der Markt Bad 
Steben durch eine Neuausgestaltung eine Aufwertung des 
Grundstücksbereiches zu erreichen. 
 
Von den bis Juni 2020 dazu vorgeschlagenen 
Umsetzungsmöglichkeiten beschloss der Marktgemeinderat des 
Markts Bad Steben in seiner Sitzung vom 22.06.2020 
Entwicklungsvorstellungen für einen - Pflegewohnpark Bad Steben - 
als Grundlage für eine Beschlussfassung ausarbeiten zu lassen. 
 
Die Ausgestaltung des Pflegewohnparks hat mit Gebäudeanlagen, 
ausweislich erkennbarer Wohnwertsteigerung für die Bereiche Pflege 
und Betreuung von Pflegebedürftigen zu erfolgen.  
 
Mit dem Planungsergebnis – Pflegewohnpark Bad Steben – hat der 
Marktgemeinderat Bad Steben, um die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung zu lenken und zu leiten, die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für die auszuweisende Fläche als – Pflegewohn-
park Bad Steben - beschlossen.  
 
Die zu berücksichtigende Wohnwertsteigerung für die Gebäude-
anlagen wird durch die vorliegende Planung der Gebäude in 
Atriumbauweise unterstrichen. 
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19 00 00  Projektkosten der Gemeinde Markt Bad Steben 
  

Die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden 
durch einen privaten Vorhabenträger auf dessen Kosten, im Rahmen 
des mit dem Markt Bad Steben abzuschließenden 
Durchführungsvertrages, erreicht.  
 
Auf Grundlage des abgeschlossenen Durchführungsvertrages 
zwischen dem Markt Bad Steben und dem Vorhabenträger ist der 
Markt Bad Steben von Kostenübernahmen für die Projekt-
durchführung freigestellt. 

 
 

 
20 00 00 Bodengutachten mit Versickerungsnachweis 

 
 siehe Anlage 02 Bodengutachten 
 
 

21 00 00 Grundstücksausweisungen 
 

21 01 00 Übersichtsplan M = 1 : 5000  Auszug Stadtplan (Anlage 07) 
 
21 02 00 Übersichtsplan M = 1 : 2500 Auszug anbindendes Umfeld  
       (Anlage 08) 
 
21 03 00 Grundstücksplan M = 1 : 1000  (Anlage 09) 
 
 
 

22 00 00 Lageplan als vorhabenbezogener Bebauungsplan 

 
  (Anlage 10) 
 
 

23 00 00 Lageplan als Gestaltungsplan 
 
  (Anlage 11) 
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24 00 00 Beschreibung der Bauvorhaben 
 

24 01 00 Gebäudeanlage 1: Pflegewohnanlage mit 90 Pflegeplätzen 
 
Gebäudeausbildung in Atriumbauweise, konventionelle Bauaus-
führung der Maurer- und Betonarbeiten 
 
Fassadenausbildung mit Wärmedämmputz, hellgrau bis weiß 
 
Glasüberdachungen des Atriums und großflächige Fassaden-
bereiche Ausführung in Sicherheitsglas 
 
Ausbildung der Pflegeappartements unter Einhaltung der Auflagen 
des Gesetzes zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und 
Wohnqualität im Alter und bei Behinderung (Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz – PfleWoqG) 
 
Ausbildung der Aufzugsanlagen für Liegendtransport 
 
Aufteilung der Flachdachbereiche teilweise für Solareinrichtungen 
sowie Ausbildung von Dachgartenbereichen 
 
Brandschutz gemäß Brandschutzgutachten 
 
Schallschutz gemäß Schallschutzgutachten 
 
Wärmeschutz gemäß Wärmeschutzgutachten 
 
Ver- und Entsorgungserschließung ist durch grundstücksanbindende 
bestehende Einrichtungen gesichert 
 
 
 

24 02 00  Gebäudeanlage 2: Pflegewohnanlage mit 64 Pflegeplätzen 
 

bauliche Durchführung der Gebäudeanlage analog der Gebäude-
anlage 1 
 
 
 

25 00 00 Grundstücksverfügung 
 
 Grundlage der Grundstücksverfügung gemäß Grundstücks-

kaufvertrag zwischen dem Markt Bad Steben und dem 
Vorhabenträger vom 24.06.2021. 
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26 00 00 Zeichnungen der zu erstellenden Gebäude 
 
26 01 00 Gebäude 1 Fassadeansicht Süd – Ost (Anlage 12) 
 
26 02 00 Gebäude 1 Fassadenansicht Nord – West (Anlage 13) 
 
26 03 00 Gebäude 1 Grundriss Erdgeschoss (Anlage 14) 
 
26 04 00 Gebäude 2  Fassadenansicht Berliner Straße (Anlage 15) 
 
26 05 00 Gebäude 2  Fassadenansicht Süd – Ost (Anlage 16) 
 
26 06 00 Gebäude 2 Grundriss Erdgeschoss (Anlage 17)  
 
 

27 00 00 Bearbeitungsbeauftragung 
 
Vor- und Aufbereitung zur Genehmigungsdurchführung der 
beabsichtigten Maßnahmen in Beauftragung der Marktgemeinde 
Bad Steben auf Grundlage Baugesetztbuch (BauGB) §§ 2a bis 
4b an das  
 
Dipl. – Ing. Männel,  
Planungsbüro für Bauwesen,  
Am Herrenberg 2,  
48455 Bad Bentheim. 
 
Dem Markt Bad Steben entstehen für die Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens keine Kosten. 
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28 00 00 Anlagen 
 
28 01 00 Anlage 01 Bilanzierung der Eingriffsregelung 
 
28 02 00 Anlage 02 Bodengutachten und Prüfbericht 
 
28 03 00 Anlage 03 Gewässerausbau 
 
28 04 00 Anlage 04 Entwässerungskonzept 
 
28 05 00 Anlage 05 Bescheinigung Löschwasser 
 
28 06 00 Anlage 06 Bescheinigung Trinkwasser 
 
28 07 00 Anlage 07 Lageplan als Übersichtsplan M = 1 : 5000 
 
28 08 00 Anlage 08 Lageplan als Übersichtsplan M = 1 : 2500 
 
28 09 00 Anlage 09 Grundstücksplan M = 1 : 1000 
 
28 10 00 Anlage 10 vhbez. Bebauungsplan und Erschließungsplan 
 
28 11 00 Anlage 11 Lageplan als Gestaltungsplan 
 
28 12 00 Anlage 12 Gebäude 1 Fassadeansicht Süd – Ost  
 
28 13 00 Anlage 13 Gebäude 1 Fassadenansicht Nord – West  
 
28 14 00 Anlage 14 Gebäude 1 Grundriss Erdgeschoss  
 
28 15 00 Anlage 15 Gebäude 2  Fassadenansicht Berliner Straße  
 
28 16 00 Anlage 16 Gebäude 2  Fassadenansicht Süd – Ost  
 
28 17 00 Anlage 17 Gebäude 2 Grundriss Erdgeschoss  
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Anlage 01 
 
 
 
 

P F L E G E W O H N P A R K 
M A R K T B A D S T E B E N 

 
 
 
 
 

EINGRIFFSREGELUNG IN DIE NATUR 
Bestandteil des Umweltberichtes 

 
Regelverfahren gemäß: „Neue Methodik der 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ sowie 
die Fortschreibung des Leitfadens „Bauen im 

Einklang mit Natur und Landschaft“ 

 
Baugesetzbuch (BauGB) § 34 Absatz 4 

Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG)§ 21 (1) 
 

 
 
 
 
 
 

Stand: 11. Juli 2022 
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Erläuterung 
 
Im Markt Bad Steben ist für die Erstellung des Pflegewohnparks Bad Steben der 
Flächennutzungsplan zu ändern und im Parallelverfahren die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Der Marktgemeinderat Bad Steben hat in seiner Sitzung am 19.10.2020 die 
Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 44 – Pflegewohnpark Bad Steben – beschlossen. 
 
Im Rahmen der Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44 – Pflegewohnpark 
Bad Steben – ist es gemäß Baugesetzbuch (BauGB) § 34 Absatz 4 und des Bundes-
naturschutzgesetzt (BNatSchG) § 21 Abs. 1 erforderlich, die Eingriffsregelung in die 
Natur sowie die Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln.  
 



 28 

01 00  Ausgangssituation 
 
01 01  Flächenanteile 
 
01 01 01 Parkplatz, nördlicher Bereich    1.360 m² 
01 01 02 Grünfläche, Wiese, nördlicher Bereich   1.800 m² 
01 01 03 Hecke, nördlicher Bereich     2.680 m² 
01 01 04 Bauminsel, nördlicher Bereich       300 m² 
01 01 05 Überbaute Fläche, nördlicher Bereich      100 m² 
01 01 06 Hecke, südlicher Bereich     1.350 m² 
01 01 07 Grünland, Wiese, südlicher Bereich   3.120 m² 
01 01 08 überbaute Fläche, südlicher Bereich   2.938 m² 
 
                 13.648 m² 
 
01 01 09 Bachlauf          250 m² 
  
 
 
 

01 02  Bewertung des Ausgangszustandes 
   
 
01 02 01 Parkplatz, nördlicher Bereich  Liste 1a, Bewertung gering 
       
01 02 02 Grünfläche, Wiese nördlicher Bereich Liste 1a, Bewertung gering
  
01 02 03 Hecke, nördlicher Bereich   Liste 1a, Bewertung gering 
 
01 02 04 Bauminseln,  nördlicher Bereich  Liste 1b, Bewertung mittel 
 
01 02 05 Überbaute Fläche nördlicher Bereich Liste 1a, Bewertung gering 
 
01 02 06 Hecke, südlicher Bereich   Liste 1a, Bewertung gering 
 
01 02 07 Grünfläche, Wiese südlicher Bereich Liste 1a, Bewertung gering 
 
01 02 08 überbaute Fläche südlicher bereich Liste 1a, Bewertung gering 
 
01 02 09 Bachlauf naturfern ausgebaut  Liste 1a, Bewertung gering 
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01 03  Ermittlung der Wertpunkte (WP) 
   

gemäß: 
 

Bayerischem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

  Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

 
„Neue Methodik der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ sowie die 
Fortschreibung des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ 
 
ist für die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in der vereinfachten 
Vorgehensweise, Eingriffsermittlung im Regelverfahren die gesamt zu 
betrachtende Fläche mit geringer naturschutzfachlichen Bedeutung mit 
3 WP und Flächen mit mittlerer naturschutzfachlichen Bedeutung mit 8 
WP berechnet werden 
 

01 03 01 Parkplatz, nördlicher Bereich 1.360 m² x 3 WP = 4.080 WP
  
01 03 02 Grünfläche, nördlicher Bereich 1.800 m² x 3 WP = 5.400 WP 
 
01 03 03 Hecke, nördlicher Bereich  2.680 m² x 3 WP = 8.040 WP 
 
01 03 04 Bauminsel, nördlicher Bereich    300 m² x 8 WP = 2.400 WP 
 
01 03 05 Überb. Fläche, nördl. Bereich    100 m² x 3 WP =    300 WP 
 
01 03 06 Hecke, südlicher Bereich  1.350 m² x 3 WP = 4.050 WP 
 
01 03 07 Grünland, südlicher Bereich 3.120 m² x 3 WP = 9.360 WP 
 
01 03 08 überb. Fläche, südl. Bereich 2.938 m² x 3 WP = 8.814 WP 
 
01 03 09 Bachlauf       250 m² x 3 WP =    750 WP 
 
  Summe       =      43.194 WP 
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2 00  Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

gemäß vorhabenbezogenem Bebauungsplan Nr. 44 des Marktes Bad 
Steben beträgt die zu berücksichtigende Grundflächenzahl 0,4 

 
  Eingriffsschwere = 43.194 WP x 0,4 = 17.278 WP 
 
 
 
 

03 00  Ausgleichsmaßnahmen 
 

Das, das Grundstück durchlaufende Gewässer 3. Ordnung, 
Seifenbach, wird im Rahmen der Baudurchführung umfänglich im 
Grund-stücksbereich des Bebauungsplanes renaturalisiert. 
 
Ausweisung des Umfanges der getroffenen Maßnahmen im Lageplan 
als Bestandteil im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Die im Lageplan ausgewiesene zu renaturalisierende Fläche beträgt 
gemäß digitaler Ermittlung 1.500 m². 
 
Die Einordnung der Renaturalisierung des Seifenbaches beträgt gemäß 
Biotopenwertliste, hohe naturfachliche Bedeutung, Liste 1C, 12 WP / m² 
 
Die zu berücksichtigenden Positivwertpunkte ergeben sich zu 
 
1.500 m² x 12 WP / m² = 18.000 WP 



 31 

 
 

04 00  Ergebnisauswertung 
 

Durch die umfängliche Renaturalisierung des das Grundstück Flurstück 
317 durchlaufenden Gewässers 3. Ordnung Seifenbach, wirkt sich die 
Eingriffsschwere durch die Festsetzungen im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan positiv aus. 
 
Zu berücksichtigende Eingriffe (negativ)  = 17.278 WP 
 
Zu Berücksichtigende Maßnahme (positiv)  = 18.000 WP   
 
Positiver Wirkungsgrad      = 4,1 % 
 
Unter Berücksichtigung positiver Einwirkung durch die Renaturalisie-
rungsmaßnahmen im Grundstücksbereich ergeben sich für die 
Ergebnisauswertung positive zu berücksichtigende Wertpunkte. 
 
Weitergehende Ausgleichsmaßnahmen sind danach nicht erforderlich. 
 
 
 

05 00  Anlagen 
 
05 01  Lageplan mit Ausweisung des Ausgangszustandes 
05 02  Lageplan mit Ausweisung der Neuüberplanung 
05 03  Längsschnitt 
05 04  Regelquerschnitt 
05 05  Querschnitt  Station 0 + 332 
05 06  Querschnitt  Station 0 + 359 
05 07  Querschnitt  Station 0 + 380 
05 08  Querschnitt  Station 0 + 392 
05 09  Querschnitt  Station 0 + 412 
05 10  Querschnitt  Station 0 + 428 
05 11  Querschnitt  Station 0 + 436 
05 12  Querschnitt  Station 0 + 489 
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Anlage 02 (1) - Bodengutachten 
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Anlage 02 (2): Prüfbericht 
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Anlage 03 (1) – Gewässerausbau 
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Anlage 03 (2) – Lageplan Gewässerausbau 
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Anlage 04 (Entwässerung) 
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Anlage 05 (Löschwasser) 
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Anlage 06 (Trinkwasser) 
 
(s. vorstehendes Schreiben) 
 
 

Anlage 08 (Lageplan) 
 
s.S. 3 der Begründung 
 
 
 
 



 115 

Anlage 09 (Anbindendes Umfeld) 
 

 
 

Anlage 10 (Grundstücksplan) 
 

 
 



 116 

Anlage 12 (Gestaltungsplan) 
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Anlage 13 (Haus 1 – Fassadenansicht Süd-Ost) 
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Anlage 14 (Haus 1 – Fassadenansicht Nord-West) 
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Anlage 15 (Haus 1 – Erdgeschoss) 
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Anlage 16 (Haus 1 – Ansicht Berliner Straße) 
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Anlage 17 (Haus 2 – Ansicht Süd-Ost) 
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Anlage 18 (Haus 2 – Erdgeschoss) 
 

 
 
 

 
 
 
 


